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(3) Alle Anrufungen werden vertraulich be-
handelt. Zum Schutz der Vertraulichkeit wird 
im Ombudsverfahren keine Akteneinsicht 
gewährt, außer es liegt die ausdrückliche Zu-
stimmung aller Beteiligter vor. Es erfolgt kei-
ne Weitergabe von Daten, Mitteilungen oder 
Meinungen von Beteiligten ohne deren Zustim-
mung.

(4) Durch die Anrufung der Ombudsstelle dür-
fen dem Ratsuchenden keine Nachteile entste-
hen.

§ 6 Weiteres Verfahren 
(1) Nach der Anrufung kann die Ombudsperson 
entweder beratend oder mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Ratsuchenden auch vermit-
telnd oder in Ausnahmefällen auch eingreifend 
tätig werden, indem sie bei begründetem An-
fangsverdacht auf ein Fehlverhalten oder eine 
Unredlichkeit in Weiterbildungsbelangen die 
Angelegenheit nach Einwilligung des Ratsu-
chenden an den Vorstand der Bayerischen Lan-
desärztekammer weiterleitet. 

(2) Um sich eine Meinung bilden zu können, 
kann die Ombudsperson mit Einverständnis 
des Ratsuchenden auch eine Stellungnahme 
der von den Vorwürfen betroffenen Personen 
einholen. Dabei können auch weitere Personen 
um eine Stellungnahme gebeten werden, wenn 
dies für die Meinungsbildung der Ombudsper-
son notwendig erscheint und der Ratsuchende 
zustimmt.

(3) Die Ombudsperson kann mit Einverständnis 
des Ratsuchenden die Beteiligten einzeln zu 
einer Anhörung oder auch alle Beteiligten zu 
einem Gespräch einladen, wenn es für die Mei-
nungsbildung in dieser Angelegenheit förder-
lich ist oder es der Möglichkeit einer gemeinsa-
men Lösungsfindung dient. 

(4) Ebenso kann mit Zustimmung aller Betei-
ligten eine Begehung involvierter Weiterbil-
dungsstätten erfolgen, wenn es für die Mei-
nungsbildung der Ombudsperson förderlich ist.

(5) Nachdem sich die Ombudsperson eine Mei-
nung gebildet hat, legt sie das weitere Vorge-
hen in Rücksprache mit dem Ratsuchenden 
fest. Sollte sich keine für alle Beteiligten zu-
friedenstellende Lösung finden lassen, leitet 
die Ombudsperson, sofern der Ratsuchende 

§ 3 Zusammensetzung und Bestellung
Zur Wahrnehmung der Aufgaben bestellt der 
Vorstand der Bayerischen Landesärztekam-
mer zwei unabhängige Ärzte, die weder als 
Weiterbilder tätig sind, noch sich in Weiterbil-
dung befinden. Die Bestellung entspricht der 
jeweiligen Amtszeit des Vorstandes der Baye-
rischen Landesärztekammer. Nimmt die Om-
budsperson eine Tätigkeit als Weiterbilder auf 
oder begibt sie sich in eine Weiterbildung, so 
scheidet sie während der laufenden Amtspe-
riode aus. Die Ombudsperson kann ihre Tä-
tigkeit in der Ombudsstelle durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorstand der Baye-
rischen Landesärztekammer beenden. Scheidet 
eine Ombudsperson während einer Amtsperio-
de aus, so wird für die restliche Amtsperiode 
ein Nachfolger bestellt.

§ 4 Unabhängigkeit und Pflichten 
(1) Die Ombudspersonen sind bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben unabhängig und nicht 
weisungsgebunden. Sie sind nur ihrem Gewis-
sen verantwortlich. Sie sind zur Vertraulichkeit 
und Verschwiegenheit verpflichtet. Gegen-
seitige Beratungen und Erfahrungsaustausch 
untereinander sind möglich und erwünscht 
unter der Voraussetzung der Zustimmung des 
Ratsuchenden.

(2) Die Befassungen der Ombudspersonen sind 
nicht Teil von Verwaltungsverfahren der Bay-
erischen Landesärztekammer. Kann eine Om-
budsperson aus irgendeinem Grund die Un-
abhängigkeit nicht wahren oder fühlt sie sich 
befangen, so hat sie den Ratsuchenden darüber 
zu informieren und ihm gegebenenfalls zur An-
rufung der anderen Ombudsperson zu raten.

(3) In späteren anderen Verfahren der Bayeri-
schen Landesärztekammer oder eines ärztli-
chen Bezirksverbandes sind die im Zusammen-
hang mit dem Ombudsverfahren geäußerten 
Meinungen oder Stellungnahmen aller Beteilig-
ten nicht als Beweismittel einzusetzen. 

§ 5 Anrufung 
(1) Der Ratsuchende wendet sich formlos direkt 
an eine der beiden Ombudspersonen.

(2) Die Ombudsperson kann den Ratsuchenden 
um ergänzende Unterlagen, Angaben oder Be-
gründungen bitten, soweit eine solche Ergän-
zung für die Beurteilung wesentlich erscheint.

Einrichtung einer Ombudsstelle
für Weiterbildungsfragen

Auf der Grundlage der nachfolgend wie-
dergegebenen Entschließung des 70. Bay-
erischen Ärztetages hat der Vorstand der 
Bayerischen Landesärztekammer in seiner 
Sitzung am 15. September 2012 nachfol-
gend wiedergegebene Verfahrensordnung 
erlassen:

Entschließung des
70. Bayerischen Ärztetages
Der 70. Bayerische Ärztetag befürwortet 
die Einrichtung einer Ombudsstelle für 
Weiterbildungsfragen. Diese Stelle wird 
vom Vorstand mit unabhängigen erfahre-
nen Kolleginnen und Kollegen besetzt, die 
nicht als Weiterbilder tätig sind. Sie ist An-
laufstelle für Beschwerden und Probleme 
in der Weiterbildung. Die Erkenntnisse der 
Ombudsstelle werden an den Vorstand 
weitergegeben.

Verfahrensordnung für die
Ombudsstelle – Beschlussfassung 
des Vorstands vom 15. September 
2012

§ 1 Einrichtung
Bei der Bayerischen Landesärztekammer ist 
eine Ombudsstelle für Weiterbildungsfragen 
eingerichtet. Als Anlaufstelle für Beschwerden 
und Probleme in der Weiterbildung kann sie 
jeder in Bayern tätige Weiterzubildende und 
jeder in Bayern tätige Weiterbildungsbefugte 
anrufen.

§ 2 Aufgaben
Die Ombudsstelle hat die Aufgabe, in Bayern 
tätige Weiterzubildende oder in Bayern tätige 
Weiterbildungsbefugte, die sich von Fehlver-
halten oder Unredlichkeit im Zusammenhang 
mit der Weiterbildung betroffen sehen, zu 
beraten und gegebenenfalls vermittelnd, in 
Ausnahmefällen auch eingreifend tätig zu 
werden, jedoch grundsätzlich nur mit dem 
Einverständnis des Ratsuchenden. Die Verhän-
gung von Sanktionen ist nicht Aufgabe der 
Ombudsstelle.

Verfahrensordnung für die Ombudsstelle
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Verfahrensablauf

Der weitere Ablauf des Verfahrens wird in Ab-
stimmung mit dem ratsuchenden Arzt fest-
gelegt. Die Ombudsperson wird im nächsten 
Schritt versuchen, sich ein Bild zu machen und 
sich eine Meinung zu bilden. Sollten hierfür 
weitere Informationen nötig sein, gibt es unter 
Voraussetzung des Einverständnisses des ratsu-
chenden Arztes bzw. auch der anderen Beteilig-
ten die Möglichkeit des Einholens von Stellung-
nahmen, das Suchen gemeinsamer Gespräche 
bis hin zu Begehungen. Nach Abschluss der 
Meinungsbildung der Ombudsperson wird das 
weitere Vorgehen mit dem ratsuchenden Arzt 
festgelegt mit dem vorrangigen Ziel, eine ge-
meinsame zufriedenstellende Lösung zu finden. 
Sollte dies nicht möglich sein, kann – ebenfalls 
nur mit Zustimmung des ratsuchenden Arztes 
– der Vorstand der BLÄK eingeschaltet werden. 
Der Vorstand kann auch schon früher im Ver-
fahren involviert werden, wenn der begründete 
Anfangsverdacht auf ein Fehlverhalten oder 
eine Unredlichkeit in Weiterbildungsbelangen 
besteht. Aber auch hier gilt als Voraussetzung, 
dass der ratsuchende Arzt dem zustimmt. Das 
Verfahren der Ombudsstelle ersetzt nicht das 
Vermittlungsverfahren gemäß Art. 37 Heilbe-
rufe-Kammergesetz (HKaG), wonach der vom 
Vorstand des zuständigen ärztlichen Kreisver-
bandes zu bestellende Vermittler ausschließlich 
nach Zustimmung beider Parteien vermittelnd 
tätig wird. Es besteht aber durchaus die Mög-
lichkeit, dass eine Ombudsperson in einem ent-
sprechenden Vermittlungsverfahren mitwirkt, 
wenn beide Beteiligten dies wünschen. Die Ver-
hängung von Sanktionen ist nicht Aufgabe der 
Ombudsstelle.

Keine Nachteile 

Für das Verfahren bei der Ombudsstelle wer-
den keine Kosten erhoben. Abschließend ist zu 
betonen, dass in der Verfahrensordnung für 
die Ombudsstelle festgelegt ist, dass den rat-
suchenden Ärzten keine Nachteile entstehen 
dürfen, sodass sich alle Kollegen, die Rat oder 
Hilfe in Weiterbildungsfragen benötigen, er-
mutigt fühlen sollen, sich an die Ombudsstelle 
zu wenden.

Dr. Sibylle Borgo (BLÄK)

Bei der Bayerischen Landesärztekammer 
(BLÄK) wird eine Ombudsstelle für Weiter-
bildungsfragen eingerichtet (siehe Verfah-
rensordnung). Alle in Bayern tätigen Ärz-
tinnen und Ärzte, die sich in Weiterbildung 
befinden oder die selbst weiterbildungs-
befugt sind, können diese als Anlaufstelle 
für Beschwerden und Probleme im Zusam-
menhang mit der Weiterbildung anrufen. 
Der 70. Bayerische Ärztetag hat die Ein-
richtung einer Ombudsstelle für Weiterbil-
dungsfragen befürwortet.

Vertraulichkeit

Vertraulichkeit hat in der Ombudsstelle für 
Weiterbildungsfragen oberste Priorität. Die 
ratsuchenden Ärzte, die sich von Fehlverhalten 
oder Unredlichkeit im Zusammenhang mit der 
Weiterbildung betroffen sehen, können sich 
darauf verlassen, dass ihre Angaben vertraulich 
behandelt werden und keine Informationen 
ohne ihre ausdrückliche Zustimmung weiter-
gegeben werden. Die Ombudsstelle wird mit 
zwei Ombudspersonen besetzt, die vom Vor-
stand der BLÄK bestellt werden. Die Ombuds-
personen müssen unabhängige Ärzte sein und 
dürfen weder als Weiterbilder tätig sein, noch 
dürfen sie sich in Weiterbildung befinden. Die 
Ombudspersonen sind zur Vertraulichkeit und 
Verschwiegenheit verpflichtet, gegenseitige 
Beratungen oder ein Erfahrungsaustausch un-
tereinander sind nicht nur möglich, sondern 
sogar erwünscht.

Kontaktaufnahme

Betroffene Ärzte können sich formlos 
schriftlich direkt an eine der beiden Om-
budspersonen wenden. Die Kontaktda-
ten der Ombudsstelle werden auch auf 
der Homepage der BLÄK veröffentlicht. 
Als Ombudspersonen wurden Dr. Christia-
ne Eversmann (ombudsstelle-eversmann@
blaek.de) und Professor Dr. Peter Wünsch
(ombudsstelle-wuensch@blaek.de) benannt.

einverstanden ist, ihre Erkenntnisse an den 
Vorstand der Bayerischen Landesärztekammer 
weiter, der dann das weitere Vorgehen festlegt.

§ 7 Vermittlungsverfahren nach Art. 37 
Heilberufe-Kammergesetz (HKaG)
Das Verfahren der Ombudsstelle ersetzt nicht 
das Vermittlungsverfahren gemäß Art. 37 
HKaG, wonach der vom Vorstand des zustän-
digen ärztlichen Kreisverbandes zu bestellende 
Vermittler ausschließlich nach Zustimmung 
beider Parteien vermittelnd tätig wird.

Soll ein entsprechendes Vermittlungsverfah-
ren durchgeführt werden, sind die beiden 
Beteiligten zu fragen, ob eine Beteiligung 
der Ombudsstelle gewünscht wird, die dann 
– neben dem vom Vorstand des zuständigen 
ärztlichen Kreisverbandes zu bestellenden Ver-
mittler – an der Vermittlung mitwirkt.

§ 8 Veröffentlichung
Die Ombudsstelle berichtet dem Vorstand der 
Bayerischen Landesärztekammer in anonymi-
sierter Form in einem jährlichen Bericht über 
ihre bisherige Arbeit und deren Ergebnisse. 

§ 9 Kosten
(1) Die Bayerische Landesärztekammer stellt die 
für die Ombudsstelle notwendigen personel-
len und materiellen Mittel zur Verfügung. Die 
Kontaktdaten der Ombudsstelle werden von 
der Bayerischen Landesärztekammer im Baye-
rischen Ärzteblatt und auf den Internetseiten 
der Bayerischen Landesärztekammer bekannt-
gegeben.

(2) Die Mitarbeit in der Ombudsstelle erfolgt 
ehrenamtlich. Die Mitglieder erhalten eine Ent-
schädigung, deren Höhe durch den Vorstand 
der Bayerischen Landesärztekammer festgelegt 
wird.

(3) Kosten für ein Verfahren bei der Ombuds-
stelle werden nicht erhoben.

Ausgefertigt,
München, den 15. September 2012

Dr. med. Max Kaplan
Präsident

Start der Ombudsstelle
für Weiterbildungsfragen
– ein wegweisendes Projekt




